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Gesamtbericht zur Grundsatzabstimmung über die
Gemeindevereinigung Bütschwil-Ganterschwil

1 Das wichtigste in Kürze
a)
Hauptzielsetzung des Vereinigungsprojektes Bütschwil-Ganterschwil ist die Verbesserung der wirtschaftlichen, finanziellen und administrativen Situation. Daneben sollen weitere Zielsetzungen erreicht werden:

· Vereinfachung von Strukturen durch die Bildung einer Einheitsgemeinde

· Abbau von Schnittstellen zwischen den bisherigen Körperschaften

· Möglichkeiten der Professionalisierung (Ferienablösungen/Stellvertretung) auf der Verwaltung

b)
Bütschwil und Ganterschwil haben viele Gemeinsamkeiten. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Bütschwil und Ganterschwil sind bereits heute miteinander verbunden. Man kennt sich durch die gemeinsame Freizeitgestaltung, durch ortsübergreifende Vereinsmitgliedschaften, durch die Oberstufe, den regionalen Jugendraum oder auch durch die gemeinsame Feuerwehr. Bereits in verschiedenen kulturellen und sozialen Bereichen bestehen Zweckverbände, wie beim regionalen Seniorenzentrum Solino oder dem Hallenbad.

c)
Eine grössere Gemeinde hat je Kopf der Bevölkerung deutlich tiefere Behörden- und Verwaltungskosten. Eine Vereinigung ermöglicht zudem, vermehrt Teamarbeit und Regelung von Stellvertretungen anzubieten. Dadurch steigt die Qualität gegenüber dem Bürger. In einer vereinigten Gemeinde wird nicht wesentlich weniger Personal beschäftigt. Aber es braucht weniger Kader, weniger Präsidenten und Ratsschreiber, weniger GPK-Mitglieder. Dies bringt Kosteneinsparungen.

d)
Die Finanzen einer vereinigten Gemeinde sind ausgeglichener. Die Nutzung von Synergien und Optimierungen führen zu Kosteneinsparungen. Insgesamt verfügt die Gemeinde über eine bessere Finanzkraft.

e)
Gestützt auf das Gemeindevereinigungsgesetz leistet der Kanton Beiträge an Vereinigungsprojekte, nämlich Entschuldungsbeiträge, Beiträge an den vereinigungsbedingten Mehraufwand, Projektbeiträge und einen Startbeitrag. Mit Hilfe dieser Unterstützung wird die Steuerbelastung in den zwei Gemeinden insgesamt leicht sinken.
f)
Die vereinigte Gemeinde kann dank dem Entschuldungsbeitrag nach der Vereinigung mit einem für die Region Toggenburg tiefen Steuerfuss eine ausgeglichene Rechnung präsentieren. Die vereinigte Gemeinde wird leistungsfähiger und attraktiver als bisher sein.

g)
An der Grundsatzabstimmung wird nicht über die Gemeindevereinigung beschlossen, sondern lediglich der Auftrag für die vertiefte Abklärung erteilt. Der Beschluss über eine Vereinigung würde im Herbst 2011 wiederum durch die Bürgerschaft getroffen werden. Die Bürgerschaft ist nicht gebunden, einen Vereinigungsbeschluss anzunehmen.

h)
Die bisherigen Namen der Dörfer bleiben als Ortsnamen bestehen. Der Name der vereinigten Gemeinde wird unter Beizug der Einwohnerinnen und Einwohner gesucht. Im Hinblick auf eine allfällige spätere Vereinigung sollte ein neutraler Gemeindename bevorzugt werden.

i)
Das neue Wappen soll mit dem neuen Gemeindenamen in Verbindung gebracht werden. Für die Erstellung des neuen Wappens ist ein Fachbüro beizuziehen.

j)
In einer vereinigten Gemeinde wird an der Organisationsform mit Bürgerversammlung festgehalten. Die direkte Demokratie an der Bürgerversammlung bleibt somit erhalten.

k)
Die Raumplanung von Bütschwil und Ganterschwil ergänzt sich gut. Eine vereinigte Gemeinde Bütschwil und Ganterschwil hat das Potenzial für eine erfolgreiche Entwicklung. In einer vereinigten Gemeinde können differenziert und bedarfsorientiert Räume für Wohnen, Freizeit, Gewerbe und Wirtschaft bereitgestellt werden.


l)
Die Oberstufenschulgemeinde BuGaLu kann der neuen Einheitsgemeinde nicht beitreten. Bei einer Einheitsgemeinde müssen alle deckungsgleich auf ihrem Gebiet sich befindlichen politischen Gemeinden und Schulgemeinden integriert werden. Der Gemeinderat und der Primarschulrat Lütisburg teilten im September 2009 mit, dass sie sich an einem Gemeindevereinigungsprojekt Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg nicht beteiligen.

m)
Eine Gemeindevereinigung führt zu keinen Schliessungen von Schulstandorten. Entscheidend für die Beibehaltung oder die Schliessung von Schulstandorten sind immer ausschliesslich die Schülerzahlen.

n)
Eine Gemeindevereinigung führt zu keinen Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Für pädagogische Angelegenheiten ist nach wie vor der Schulrat zuständig.

2 Bütschwil und Ganterschwil

2.1 Gemeinsame Geschichte von Bütschwil und Ganterschwil

Bütschwil und Ganterschwil weisen in vielen Bereichen eine gemeinsame Geschichte auf, die sogar zum gleichen Zeitpunkt begann. Beide Ortschaften wurden im Jahr 779 zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. In dem Dokument geht es um eine Landschenkung des Grossgrundbesitzers Hiso an das Kloster St. Gallen. Bütschwil und Ganterschwil blieben allerdings nicht ununterbrochen in äbtischem Besitz. 1280 wurden beide Orte an Graf Hugo von Werdenberg verpfändet. 1340 gerieten sie unter die Herrschaft der Grafen von Toggenburg und 1436 unter jene der Herren von Raron. 1468 kaufte das Kloster St. Gallen unter Abt Ulrich Rösch die Grafschaft Toggenburg mit allen Herrschaftsrechten wieder zurück. Mit dem Weitblick eines grossen Staatsmannes machte er sich an den Aufbau einer straffen Landesverwaltung. Über das Toggenburg setzte er einen Landvogt ein.

1245 wurde für Ganterschwil bereits ein Pfarrer genannt. Eine Pfarrkirche für Ganterschwil wurde erstmals 1361 erwähnt. Bis 1414 gehörte Bütschwil zur Kirchgemeinde Ganterschwil. In Bütschwil gab es aber bereits im 13. Jahrhundert am Eichelstock eine Kapelle. Nach der Trennung von der Pfarrei Ganterschwil wurde
die Kapelle zur Pfarrkirche erhoben, bis zwischen 1594 und 1630 die erste Kirche erbaut wurde.

Im Mittelalter führte die Hauptstrasse im Toggenburg östlich der Thur über Ganterschwiler Gebiet. Später verlagerte sich die Hauptverkehrsachse auf die Bütschwiler Seite. Um 1400 herum wurde diese Verbindung die „österreichische Militärstrasse“ genannt. Der Weiler Ötschwil gehörte seit dem Spätmittelalter zur Pfarrgemeinde Bütschwil. Durch Abkurung erfolgte 1778 die Zuteilung zur Kirchgemeinde Ganterschwil.

1841 bauten Bütschwil und Ganterschwil die Lochermoosbrücke als wichtigste direkte Verbindung zwischen den zwei Gemeinden, die zwischen 1869 und 1872 durch eine neue Brücke ersetzt wurde. 1995 wurde die in wunderschönem Stil erbaute Holzbrücke für den Verkehr freigegeben.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebten beide Gemeinden einen erstaunlichen wirtschaftlichen Aufschwung dank der Textilindustrie, welche der Bevölkerung Arbeit und Verdienst brachte. Die Bevölkerungszahlen stiegen stark an. Damit die Arbeiter von Ganterschwil aus gut die Textilfabrik im Soor erreichen konnten, wurde der erste Steg in Ötschwil gebaut. 1866 stand das erste Drahtseil-Hängebrücklein, das 1963 durch den heutigen Drahtsteg abgelöst wurde. 

Das Schulwesen oblag früher ausschliesslich der Kirche. Die Kinder von Bütschwil und Ganterschwil besuchten ihre erste Schule im Bruedertöbeli, wo 1606 ein Waldbruder aus dem Luzernbiet wohnte, der die Kinder unterrichtete. 

1863 gründeten Bütschwil und Ganterschwil eine gemeinsame Realschule. Bis 1914 war eine Aktiengesellschaft Trägerin dieser Schule. Anschliessend übernahmen die politischen Gemeinden die Verantwortung, bis 1958 die Gründung der Sekundarschulgemeinde Bütschwil-Ganterschwil beschlossen wurde.

Im Zuge der französischen Revolution erfolgte der Übergang der Landeshoheit vom Abt des Klosters St. Gallen zu vom Volk gewählten Parlamenten und Regierungen. 1798 wurde der Kanton Säntis gegründet. Bütschwil wurde dem Distrikt Mosnang, Ganterschwil dem Distrikt Flawil zugeschieden. 1803 erfolgte die Gründung des Kantons St. Gallen. Bütschwil und Ganterschwil wurden eigene Gemeinden. Damals wurden beide dem Bezirk Untertoggen​burg zugeteilt. Als später die Zahl der Bezirke erhöht wurde, kam Bütschwil zum Bezirk Alttoggenburg. Seit der Verabschiedung der neuen Kantonsverfassung bilden beide Gemeinden Teil des Wahlkreises Toggenburg.

Besonders seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sind die Anforderungen an die Gemeinden gestiegen. Beide Gemeinden lösen heute zahlreiche Aufgaben in regionalen Zweckverbänden. 1979 wurden in Bütschwil das regionale Seniorenzentrum Solino und das Hallenbad eingeweiht. Bei beiden Institutionen ist auch Ganterschwil beteiligt.
2.2 
Grundsatzabstimmung

Mit der Grundsatzabstimmung vom 26. September 2010 beschliessen die Bürgerschaften der politischen Gemeinden und der Primarschulgemeinden erst über die Einleitung des Vereinigungsverfahrens. Damit werden die Räte verpflichtet, einen Vereinigungsbeschluss respektive Inkorporationsbeschluss auszuarbeiten.

Die Bürgerschaft ist aber noch nicht gebunden die Vereinigung dann später anzunehmen. Ein JA bei der jetzigen Abstimmung bildet die Grundlage für die zweite, definitive Abstimmung, welche voraussichtlich im Herbst 2011 stattfinden würde.

2.3 Vernehmlassung

Die Meinungen der Interessengruppen aus den Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil sind der Projektorganisation wichtig. Aus diesem Grund wurde der Gesamtbericht zur Grundsatzabstimmung vom 9. Juni 2010 bis 4. Juli 2010 in die Vernehmlassung gegeben. Zur Vernehmlassung wurden die politischen Parteien, Vereine und Verbände, öffentliche Körperschaften und die Kirchgemeinden eingeladen. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und die Anregungen und Ergänzungen wurden in den Gesamtbericht aufgenommen.

3 Ausgangslage

3.1 Statistik

3.1.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungszahlen setzten sich in den letzten 29 Jahren wie folgt zusammen:


1980
2000
2009
1980-2009

Bütschwil
3‘423
3‘550
3‘376
- 1,4 %

Ganterschwil
910
1‘111
1‘193
+ 31,1 %

Die Geburtenzahlen gehen wie allgemein in der Schweiz kontinuierlich zurück. Die Geburten- und
Todesfallzahlen haben sich wie folgt entwickelt:


1980
2000
2009

Bütschwil
Geburten
44
43
36

Bütschwil
Todesfälle
40
26
31

Ganterschwil
Geburten
21
9
26

Ganterschwil
Todesfälle
8
12
8

Die Zahlen der Zu- und Wegzüge (ohne Geburten) haben sich wie folgt entwickelt:


1980
2000
2009

Bütschwil
Zuzüge
233
187
202

Bütschwil
Wegzüge
207
259
185

Ganterschwil
Zuzüge
97
65
56

Ganterschwil
Wegzüge
96
87
73

3.1.2 Arbeitsplätze

Die Gemeinden weisen folgende Anzahl Arbeitsplätze (Vollzeitäquivalente) auf:


1995
2001
2005
2008

Bütschwil
Sektor 1
181
137
138
112


Sektor 2
754
475
527
602


Sektor 3
502
524
553
606

Total
1‘437
1‘136
1‘218
1‘320

Ganterschwil
Sektor 1
73
72
63
59


Sektor 2
98
100
66
46


Sektor 3
104
132
135
183

Total
275
304
264
288

In beiden Gemeinden sind der Dienstleistungssektor sowie der Gewerbe- und Industriesektor am wichtigsten. 

3.1.3 Finanzielle Kennzahlen

Netto-Aufwand* vor Steuern, Anteilen u. Finanzausgleichsbeiträgen, Rechnung 2009:

Politische Gemeinde
Total

je Einwohner

Bütschwil
Fr.
13‘138‘505
Fr.
3‘891.70

Ganterschwil
Fr.
4‘623‘955
Fr.
3‘875.90

*) =
Aufwand nach Abzug der Erträge (z.B. Gebühren)

Aufwand für Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung, Kto. 10, Rechnung 2009, je 1‘000 Einwohner:

Gemeinde
brutto
in % von Ganters.
Netto
in % von Ganters.

Bütschwil
Fr.
415‘964
80,6
Fr.
217‘803
56
Ganterschwil
Fr.
516‘051
100,0
Fr.
389‘811
100

Zu tilgendes Verwaltungsvermögen* Ende 2009:

Gemeinde
Total
je 1‘000 Einwohner

Bütschwil
11,463 Mio.
3,395 Mio.

Ganterschwil
2,215 Mio.
1,857 Mio.

*) =
Im Verwaltungsvermögen werden alle Vermögenswerte zusammengefasst, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Verschuldung Ende 2009 (inkl. Spezialfinanzierung*):

Fremdkapital nach Abzug des Finanzvermögens**:

Gemeinde
Total
je 1‘000 Einwohner

Bütschwil
13,169 Mio.
3,9 Mio.

Ganterschwil
3,370 Mio.
2,8 Mio.

*) =
Vermögen, das ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden kann.

Verschuldung Ende 2009 (exkl. Spezialfinanzierung*):

Fremdkapital nach Abzug Spezialfinanzierung* abzüglich Finanzvermögen**:

Gemeinde
Total
je 1‘000 Einwohner

Bütschwil
9,091 Mio.
2,7 Mio.

Ganterschwil
1,391 Mio.
1,2 Mio.

*) =
Bindung öffentlicher Mittel für einen bestimmten Zweck (z.B. Abwasser- und Abfallentsorgung).

**) =
Vermögen, das ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden kann.

Nettoschuld* 2008:

Gemeinde
je Einwohner, inkl. Schulen
in Steuerprozenten je Einwohner

Bütschwil
Fr.
6‘560
476.04 %

Ganterschwil
Fr.
6‘812
535.75 %

kant. Durchschnitt
Fr.
2‘029
109.69 %

*) =
Fremdkapital zuzüglich zweckbestimmte Zuwendungen, abzüglich Finanzvermögen

3.2 Bisherige Zusammenarbeit

Die Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil arbeiten in zahlreichen Gebieten zusammen. Auch in kulturellen und sportlichen Bereichen arbeitet die Bevölkerung der zwei Gemeinden heute bereits eng zusammen. So sind wir mit anderen Gemeinden der Region am Seniorenzentrum Solino in Bütschwil, am Hallenbad in Bütschwil, an regionalen Sportanlagen in Bütschwil, am Notschlachtlokal und an der Tierkörpersammelstelle Bütschwil beteiligt. Die Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil führen gemeinsam eine Feuerwehr. Weitere Aufgabenbereiche, die gemeinsam mit anderen Gemeinden erledigt werden, sind der Spitex-Dienst, die Mütter- und Väterberatung, die Führung des Jugendraumes, der Bevölkerungsschutz, die Amtsvormundschaft, die Drogenberatung, die Erziehungsberatung, der Bestattungsdienst, das Zivilstandsamt, die Abfallentsorgung oder auch die Giftsammelstelle. Seit Sommer 2009 werden die Vermittlerämter regional durch den Kanton geführt und ab etwa 2012 dürfte dies bei den Vormundschaftsbehörden der Fall sein.

3.3 Nachbargemeinden und
BuGaLu

Die politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde Lütisburg haben im September 2009 definitiv eine Beteiligung am Vereinigungsprojekt abgesagt. Lütisburg kann aber später der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil immer noch beitreten. Zudem gibt es noch andere Nachbargemeinden: Kirchberg und Mosnang haben auf Anfrage hin erklärt, bei diesem Projekt nicht mitmachen zu wollen. Oberhelfenschwil will eigenständig bleiben. Krinau vereinigt sich mit Wattwil. Für Lichtensteig ist eine Vereinigung mit Bütschwil-Ganterschwil kein Thema. Im Neckertal wurde die Vereinigung bereits realisiert.

Die Oberstufenschulgemeinde BuGaLu kann der neuen Einheitsgemeinde nicht beitreten. Gemeindegebiet von Lütisburg ist an der Oberstufenschulgemeinde beteiligt. Die an einer Vereinigung zu einer Einheitsgemeinde beteiligten Gemeinden müssen deckungsgleich sein. 

4 Vereinigungsprojekt

4.1 Ziele

Hauptzielsetzung des Vereinigungsprojektes Bütschwil-Ganterschwil ist die Verbesserung der wirtschaftlichen, finanziellen und administrativen Situation. Daneben sollen weitere Zielsetzungen erreicht werden:

- Vereinfachung von Strukturen durch die Bildung einer Einheitsgemeinde

- Abbau von Schnittstellen zwischen den bisherigen Körperschaften

- Möglichkeiten der Professionalisierung (Ferienablösungen/Stellvertretung) auf der Verwaltung

Es geht hier um das Zusammenführen von zwei politischen und zwei Primarschulgemeinden zu einer Einheitsgemeinde. Die Projektorgane sind paritätisch zusammengesetzt. Entscheide werden im Konsens getroffen. 
4.2 Schritte

Das Gemeindevereinigungsgesetz (GvG), das seit 1. Juli 2007 in Kraft ist, regelt das Verfahren beim Zusammenschluss mehrerer Gemeinden im Sinne einer Vereinigung. Die einzelnen Verfahrensschritte können dem Vereinigungsprozess entnommen werden. In allen Verfahren zur Vereinigung jeglicher Art von Gemeinden sind folgende Meilensteine zu beachten, die nachstehend weiter erläutert werden:

a)
Grundsatzabstimmung (26.09.2010)

b)
Vereinigungsbeschluss (Herbst 2011)

c)
Neue Gemeindeordnung (Frühjahr 2012)

d)
Wahlen der Räte der neuen Gemeinde (Herbst 2012)

e)
Voranschlag erstes Rechnungsjahr der neuen Gemeinde (Herbst 2012)



4.2.1 Grundsatzabstimmung

4.2.1.1 Politische Gemeinden

Beide Gemeinden erwirken bei ihrer Bürgerschaft in obligatorischer Abstimmung an der Urne den Grundsatzbeschluss, das Vereinigungsverfahren einzuleiten. Der Beschluss wird von jeder Bürgerschaft einzeln pro Gemeinde gefällt. Ein Vereinigungsverfahren wird anschliessend nur eingeleitet, wenn beide Bürgerschaften dem Beschluss zustimmen.

4.2.1.2 Primarschulgemeinden

Die beiden Primarschulgemeinden führen freiwillig an der Urne eine Grundsatzabstimmung durch. Der Beschluss wird von jeder Bürgerschaft einzeln pro Schulgemeinde gefällt. Ein späteres Inkorporationsverfahren (gleichzeitig mit dem Vereinigungsbeschluss) wird nur eingeleitet, wenn sowohl die Bürgerschaften der beiden politischen Gemeinden als auch die Bürgerschaften der Primarschulgemeinden zustimmen.

4.2.1.3 Wirkung der Grundsatzabstimmungen

Die Grundsatzabstimmungen sind für die Bürgerschaften nicht bindend. Die Bürgerschaften sind frei, beim nachfolgenden Vereinigungs- bzw. Inkorporationsbeschluss das Verfahren abzubrechen. Für die Räte gilt die Zustimmung jedoch als Auftrag zur Einleitung des Vereinigungsverfahrens.

4.2.2 Vereinigungsbeschluss

Der dannzumalige Vereinigungs- bzw. Inkorporationsbeschluss ist sowohl für die Bürgerschaft, als auch für die Räte bindend. 
Bis zur Vorlage des Vereinigungsbeschlusses ist das Projekt soweit fortgeschritten, dass die finanziellen Auswirkungen der Vereinigung errechnet werden können. Dies ist die Voraussetzung, um ein Gesuch um Förderbeiträge an das Amt für Gemeinden richten zu können. An Förderbeiträgen kann zu diesem Zeitpunkt parallel zum Vereinigungsbeschluss um Entschuldungsbeiträge, Beiträge an vereinigungsbedingten Mehraufwand, Startbeiträge und Projektbeiträge nachgesucht werden. Startbeiträge werden ausgerichtet, wenn sich zwei oder mehrere politische Gemeinden vereinigen.

4.2.3 Neue Gemeindeordnung

Die Bürgerschaft der neuen, vereinigten Gemeinde beschliesst an der konstituierenden Bürgerversammlung die Gemeindeordnung der neuen Gemeinde. Die Beschlussfassung wird somit in obligatorischer Abstimmung durchgeführt.

4.2.4 Wahlen der Räte der neuen Gemeinde

Die Wahlen der neuen Räte der vereinigten Gemeinde richten sich nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und werden an der Urne durchgeführt.

4.2.5 Voranschlag erstes Rechnungsjahr der neuen Gemeinde

Die Bürgerschaft der neuen, vereinigten Gemeinde beschliesst über den Voranschlag für das 1. Rechnungsjahr. Dieser Beschluss hat vor dem Start der neuen Gemeinde zu erfolgen, damit diese ab Gründungszeitpunkt über den genehmigten Voranschlag alle notwendigen Ausgaben tätigen kann.

4.3 Zeitplan

Phase I

Februar 2010: 
Gesuch um Projektbeiträge eingereicht

Mai 2010:
Projektsitzungen zur Ausarbeitung der Botschaft

Juni 2010:
Vernehmlassungsverfahren

9. September 2010:
Informationsveranstaltung zur Botschaft

26. September 2010:
Grundsatzabstimmung

Phase II

Oktober 2010 bis

August 2011:
Ausarbeiten Vereinigungsbeschluss / Arbeiten in Projektgruppen

Sommer 2011:
Vorbescheid über Förderbeiträge durch Regierungsrat

Herbst 2011:
Abstimmung über Vereinigungsbeschluss

Phase III

Frühjahr 2012:
Erlass der neuen Gemeindeordnung

Herbst 2012:
Wahlen neuer Behördenmitglieder

1. Januar 2013:
Start vereinigte Gemeinde

Phase IV

nach 1. Januar 2013

4.4 Projektorganisation

Kernteam

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil

Othmar Gerschwiler, Gemeindepräsident Ganterschwil

Albert Studer, Primarschulratspräsident Bütschwil

Felix Hess, Primarschulratspräsident Ganterschwil

Peter Minikus, Ratsschreiber Bütschwil

Guido Kriech und Christine Kobelt, KAT

Lenkungsgruppe

Gemeinderäte Bütschwil und Ganterschwil

Primarschulräte Bütschwil und Ganterschwil

Ratsschreiber Bütschwil und Ganterschwil

KAT

5 Auswirkungen einer Vereinigung
(Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken; SWOT-Analyse)
5.1 Soziale, gesellschaftliche, geografische und historische Auswirkungen, politische Aspekte

5.1.2 Leben und Arbeiten

Im täglichen Leben und Arbeiten ergeben sich keine Nachteile aus einer Vereinigung. Die Dorfvereine von Bütschwil und Ganterschwil werden von der Gemeinde wie bisher unterstützt und sie können sich gegenseitig ergänzen und voneinander profitieren. Die Ortsparteien können ihren Wirkungsbereich auf das grössere Gemeindegebiet ausdehnen. 

5.1.3 Raumplanung

Die bestehenden Zonenpläne der beiden Gemeinden werden von der neuen Gemeinde übernommen. Die Raumplanungen der Gemeinden ergänzen sich gut. Eine vereinigte Gemeinde Bütschwil und Ganterschwil hat das Potenzial für eine erfolgreiche Entwicklung.

Eine grössere Gemeinde kann differenziert und bedarfsorientiert Räume für Wohnen, Freizeit, Gewerbe, Wirtschaft und Bauland bereitstellen.
5.1.4 Kultur

Das heutige Kulturangebot soll beibehalten und wo nötig koordiniert werden. Bereits heute sind sich die Einwohner von Bütschwil und Ganterschwil gewohnt, miteinander die Freizeit zu gestalten. Man kennt sich insbesondere durch die ortsübergreifenden Mitgliedschaften in Vereinen, durch die Oberstufenschule sowie durch den regionalen Jugendraum und die gemeinsame Feuerwehr. Es ist aus Sicht der Gemeindeverantwortlichen oftmals schwierig, die gegenseitige Verbundenheit bzw. Vorbehalte richtig einzuschätzen. Dem kulturellen Aspekt muss innerhalb des Vereinigungsprojektes eine wichtige Bedeutung eingeräumt werden. 
5.1.5 
Gesundheit / Soziale Wohlfahrt

In Bereich Gesundheit ist in erster Linie an die Spitex und an das Seniorenzentrum Solino zu denken. Die Spitex ist heute zwischen den Gemeinden Bütschwil, Ganterschwil und Mosnang regional geregelt. Das Regionale Seniorenzentrum Solino ist saniert und erneuert. Unter Berücksichtigung der geleisteten Baubeiträge ist das Heim selbsttragend. Eine Vereinigung hat auf diese Einrichtungen keinen Einfluss.

Die Mütter- und Väterberatung wird in Bütschwil und Ganterschwil angeboten, was beibehalten werden soll.

Die Sozialhilfe- und Unterstützungsleistungen der Gemeinden sind in kantonalen Vorschriften geregelt, weshalb keine vereinigungsbedingten Veränderungen zu erwarten sind.
5.1.6 Verkehr

Das Vereinigungsprojekt hat auf den öffentlichen Verkehr keinen Einfluss. Die Kostenanteile am öffentlichen Verkehr werden pro Haltestelle abgerechnet. Die Gesamtgemeinde erhält bei den Angeboten im öffentlichen Verkehr aber ein grösseres Gewicht, was insbesondere in Bezug auf das Gemeindegebiet von Ganterschwil von Vorteil ist. Auch auf den Individualverkehr und insbesondere das Umfahrungsprojekt Bütschwil hat die Vereinigung keinen Einfluss. 

5.1.7 Bürgerrecht

Die Bürger der beiden bisherigen Gemeinden werden automatisch Bürger der vereinigten Gemeinde. Amtliche Dokumente werden im 

Rahmen der üblichen Erneuerung angepasst. Das Ortsbürgerrecht bleibt von der Vereinigung unberührt. Neubürger der vereinigten Gemeinde haben die Möglichkeit, ihr Bürgerrecht in einer der beiden Ortsgemeinden auszuwählen.
5.1.8 Gemeindename / Wappen

Der Name ist ein Begriff, mit welchem man sich gut identifizieren kann und der keinen der heutigen Gemeindenamen bevorzugt.

Die bisherigen Namen bleiben als Ortsnamen bestehen. Die Situation ist vergleichbar mit Dietfurt oder Bazenheid, welche als Ortsnamen bekannt sind, ohne eine politische Gemeinde darzustellen. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Bütschwil und Ganterschwil sollen die Möglichkeit haben, Namen für die neue Gemeinde vorzuschlagen. Im Hinblick auf eine allfällige spätere Vereinigung sollte ein neutraler Gemeindename bevorzugt werden.

Gemäss Gemeindegesetz braucht es für eine Änderung des Wappens eine Genehmigung des zuständigen Departements. Das neue Wappen wird in ein kantonales Wappenverzeichnis aufgenommen. Es ist sinnvoll, das neue Wappen mit dem neuen Gemeindenamen in Verbindung zu bringen.

Für die Erstellung des neuen Wappens wird die Bevölkerung angehört und zur Unterstützung ein Fachbüro (heraldische Richtigkeit) beigezogen.
5.2 Finanzielle Fragen, Steuern, Verwaltungsstrukturen, Werke

5.2.2 Finanzen

Die Verschuldung in Bütschwil und Ganterschwil liegt über dem kantonalen Durchschnitt, die Steuerkraft ist unterdurchschnittlich.

5.2.2.2 Steuerfuss

Bütschwil weist zurzeit einen Steuerfuss von 150 % und Ganterschwil einen solchen von 142 % auf. Die weitere Entwicklung der Steuerfüsse hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Wichtige Faktoren sind insbesondere der Ressourcenausgleich, welcher im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs geleistet wird, und die Schülerzahlen. Diese Faktoren können in Ganterschwil zu einer Erhöhung des Steuerfusses in den nächsten Jahren führen.

Für Ganterschwil allein ist nur eine geringfügige oder je nach weiterer Entwicklung der Finanzlage gar keine Senkung zu erwarten, da der Kanton bei Gemeinden im partiellen Steuerfussausgleich und im individuellen Sonderlastenausgleich nur soweit Beiträge leistet, als der Steuerfuss nicht unter 142 % fällt. Um einen Steuerfuss von 142 % zu erlangen, wären Entschuldungsbeiträge Voraussetzung.

5.2.2.3 Förderbeiträge des Kantons

Im Rahmen des Gemeindevereinigungsgesetzes (GVG Art. 18 ff.) können die vereinigungswilligen Gemeinden beim Kanton folgende Unterstützungen beantragen:

5.2.2.3.1 Entschuldungsbeitrag

In Abhängigkeit von der Steuerkraft und der Vermögenslage der vereinigten Gemeinde werden vom Kanton einmalige Zuschüsse gesprochen. Diese sind zweckgebunden für Amortisationen auf dem Verwaltungsvermögen und den aktivierten Spezialfinanzierungen einzusetzen und sollen dahingehend wirken, dass die Gemeinde nachhaltig tiefere Abschreibungs- und Zinslasten zu tragen hat.

5.2.2.3.2 Beitrag an den vereinigungsbedingten Mehraufwand

Die einmaligen Mehraufwände, unter anderem für Anpassungen von Infrastrukturen, soziale Massnahmen, Nachführungen von Grundbüchern, Zonen- und Bauverordnungen, werden vom Kanton auf Antrag hin mit bis zu 50 % finanziell unterstützt.

5.2.2.3.3 Projektbeiträge

Die internen und externen Kosten des Vereinigungsprojektes werden vom Kanton ebenfalls mit bis zu 50 % finanziert.

5.2.2.3.4 Startbeitrag

Der Startbeitrag soll die vereinigte Gemeinde in der Startphase dahingehend unterstützen, den angestrebten tieferen Steuerfuss auch bei zeitlicher Verzögerung von vereinigungsbedingten Massnahmen (Verkauf von Finanzvermögen etc.) zu erreichen.

5.2.2.4 Kantonaler Förderbeitrag

Über den Betrag wird der Kantonsrat definitiv entscheiden. Damit werden die Bestrebungen, die Gemeindestrukturen zu verbessern, honoriert.

1.
Massgebend für die Beurteilung der finanziellen Zukunft einer vereinigten Gemeinde sind folgende Eckwerte der bisherigen Gemeinden: 

· Der Nettoaufwand vor Steuern und Finanzausgleichsbeiträgen. 

· Die Verschuldung der beteiligten Gemeinden nach Auflösung der stillen Reserven und nach gründlicher Definition von Finanz- und Verwaltungsvermögen. 

· Die Summe der Synergien, welche nach einer Vereinigung der beteiligten Gemeinden einen nachhaltigen, realistischen und attraktiven Steuerfuss ermöglichen. 

2.
Aus diesen Eckwerten lassen sich Aussagen dazu machen, ob kantonale Förderbeiträge möglich sind oder nicht. Eine entsprechende Berechnung durch das Amt für Gemeinden erfolgt erst im Hinblick auf den Vereinigungsbeschluss. Deshalb sind diese Zahlen heute noch nicht bekannt. Die damit im Zusammenhang stehenden Kriterien und Formeln sind gegen aussen nicht kommuniziert. Da die Beiträge ganz entscheidenden Einfluss auf den zukünftigen Nettoaufwand einer vereinigten Gemeinde haben – allein durch die teils massive Reduktion von Amortisationsquoten bei einer Teilentschuldung – kann nur der Kanton seriöse Angaben zu den finanziellen Auswirkungen einer Vereinigung machen. 

5.2.2.5 Vorteile

· Mit Hilfe der Vereinigung und der Unterstützung durch das Gemeindevereinigungsgesetz wird die Steuerbelastung in den zwei Gemeinden insgesamt leicht sinken. Die vereinigte Gemeinde kann dank dem Entschuldungsbeitrag nach der Vereinigung mit einem für die Region Toggenburg tiefen Steuerfuss eine ausgeglichene Rechnung präsentieren. Die vereinigte Gemeinde wird leistungsfähiger und attraktiver als bisher sein.

· Die Ausführungen zeigen auf, dass Optimierungen durch eine Vereinigung erreicht werden. Die dabei möglichen Synergieeffekte führen zu einer deutlichen Kosteneinsparung. Dies ist wichtig, damit Bütschwil und Ganterschwil als Wohn- und Arbeitsorte attraktiv bleiben. 

· Die Finanzen einer vereinigten Gemeinde sind ausgeglichener. Einzelne Positionen fallen weniger ins Gewicht. Insbesondere der Anteil an den Kosten der Oberstufe BuGaLu, der aufgrund der Schülerzahlen stark variieren kann, wäre ausgeglichener.

5.2.2.6 Nachteile

Keine.

5.2.2.7 Chancen

· Die vereinigte Gemeinde hat das Potenzial, die Finanzkraft langfristig zu erhöhen, d. h. die Vereinigung wird für Bütschwil und Ganterschwil finanziell nicht nur neutral, sondern interessant sein.

5.2.3 Verwaltungsorganisation

5.2.3.2 Gemeindeverwaltung

Die Einwohnerinnen und Einwohner erwarten von ihrer Gemeindeverwaltung fachliche Qualität und Effizienz sowie auch Bürgernähe und gute Erreichbarkeit, weshalb dem Standort der kommunalen Verwaltung hohe Bedeutung zukommt. Des Weiteren sind indes auch die bestehenden Infrastrukturen und die finanziellen Auswirkungen zu berücksichtigen. Diese Ausgangslage ruft nach einer umfassenden Gesamtstrategie, welche die bisherigen Liegenschaften von Bütschwil und von Ganterschwil einbezieht.

Ein Vergleich der Stellenprozente mit ähnlich gelagerten Gemeinden hat ergeben, dass im Falle einer Vereinigung mit einem Synergiepotenzial zu rechnen ist. Dazu kommt der Abbau gewisser Schnittstellen. Die nötigen Anpassungen im Stellenplan sollen wenn möglich über natürliche Fluktuationen erfolgen. Möglicherweise müssen die Mitarbeitenden einen Arbeitsortwechsel oder Änderungen in der Funktion (und Lohn) bzw. der Aufgabe in Kauf nehmen. Dadurch sind Einsparungen möglich. Die Vereinigung ermöglicht, vermehrt Teamarbeit und Regelung von Stellvertretungen anzubieten. Dadurch steigt die Qualität gegenüber dem Bürger.

Die Ämter (Grundbuchamt, AHV-Zweigstelle, Betreibungsamt, Bauverwaltung, Sektionschef, Steueramt, Einwohneramt, Sozialamt, Gemeindekanzlei, Kassieramt, Buchhaltung) werden durch eine Vereinigung zusammengelegt.

Bedingt durch Reorganisationen werden die Personalkosten im operativen Bereich wie auch in der Exekutive (Gemeinderat, Gemeindepräsident) sinken. Die allgemeinen Verwaltungskosten werden durch koordinierten Einkauf und weitere Vereinfachungen, insbesondere im Informatikbereich, gesenkt werden können.

5.2.3.3 Stellenabbau

Eine Vereinigung von Bütschwil und Ganterschwil hat längerfristig eine Stelleneinsparung zur Folge, was jährliche Einsparungen bringt. Es braucht weniger Kader, Präsidenten, Ratsschreiber und GPK-Mitglieder.

5.2.3.4 Vorteile

· Die Einwohner können von einer grösseren Spezialisierung der Verwaltungsabteilungen und damit von konzentrierterem Fachwissen profitieren.

· Es entsteht eine Verwaltung, die von der Grösse her ihre Aufgaben auch in Zukunft alleine wahrnehmen kann (Technologi​sierung, E-Government).

· Die Zusammenführung von zwei Verwaltungen bietet Potenzial für Synergien. Die Ganterschwiler Verwaltung ist nicht mehr länger auf nur wenige Schultern verteilt, was die Abhängigkeit von Einzelpersonen verringert.

5.2.3.5 Nachteile

· Das Angebot der Verwaltungsdienstleistungen in Ganterschwil wird sich verändern. Denkbar ist, dass gewisse Verwaltungsabteilungen oder die Schulverwaltung in Ganterschwil geführt werden.

5.2.3.6 Chancen

· Eine gemeinsame Verwaltung kann mit ein Element sein, welches das Zusammengehörigkeitsgefühl der vereinigten Gemeinde weiter fördert.

5.2.3.7 Risiken

· Ganterschwil verliert allenfalls seinen Verwaltungsstandort. Bei Führung der Verwaltung an zwei Orten würde jede der bisherigen Verwaltungen Abteilungen verlieren.

5.2.4 Öffentlich-rechtliche Körperschaften

5.2.4.2 Ortsgemeinden und örtliche Korporationen

Ortsgemeinden und örtliche Korporationen sind von einer Gemeindevereinigung nicht betroffen. Die Ortsgemeinden können nach einer Vereinigung zusätzliche Ortsbürger gewinnen, da sich ihr Wirkungsbereich auf die vereinigte Gemeinde ausdehnen würde.

5.2.4.3 Vereinbarungen, Zweckverbände

Zweckverbände bzw. Vereinbarungen, bei denen Drittgemeinden involviert sind, bleiben weiterhin bestehen. Es sind jedoch entsprechende Anpassungen betreffend Vertretungen notwendig (z.B. Zweckverbandsvereinbarung Seniorenzentrum Solino, Hallenbad und ZAB).

5.2.5 Öffentliche Sicherheit

5.2.5.2 Grundbuch

Beide Gemeinden haben das eidgenössische Grundbuch auf dem gesamten Gemeindegebiet eingeführt. Beide Gemeinden haben die amtliche Vermessung abgeschlossen. Da durch eine Vereinigung nur noch eine Gemeinde besteht, müssen die Grundbuchdaten in zwei Kreisen geführt werden.

Bütschwil führt bereits das EDV-Grundbuch Terris. Für Ganterschwil muss dies nachgeholt werden, was kurzfristig einen Mehraufwand für die Angestellten des Grundbuchamtes zur Folge hat. Ausser einer Zentralisierung und  Kosteneinsparungen hat ein Zusammenschluss der Gemeinden keine Auswirkungen auf das Grundbuchamt. Das Programm Terris ist für eine kleine Gemeinde allein zu kostenaufwändig.

5.2.5.3 Feuerwehr / Feuerpolizei

Es besteht bereits eine gemeinsame Feuerwehr Bütschwil-Ganterschwil. Die Dienste des Feuerschutzamtes inkl. Feuerschau können neu zusammengelegt werden. Möglich ist aber auch die Aufteilung auf zwei Personen.

Die Vereinbarung zwischen den sich vereinigenden Gemeinden über die gemeinsame Führung der Feuerwehr wird aufgelöst.

5.2.5.4 Schiesswesen

Die Schiessstände in Bütschwil und Ganterschwil sind relativ gut ausgebaut. Beide werden vorerst weiter betrieben. Bei zukünftigen Investitionen sind Überlegungen angebracht, ob beide Schiessanlagen weitergeführt werden sollen.

5.2.5.5 Bevölkerungsschutz

Beide Gemeinden gehören der regionalen Bevölkerungsschutzorganisation Unteres Toggen​burg an. Ein Zusammenschluss führt zu keinen Auswirkungen bei dieser Organisation.

5.2.6 Gemeinde- und Behördenorganisation

5.2.6.2 Legislative / Bürgerversammlung

Die Bürgerversammlungen sollen auch bei einer vereinigten Gemeinde beibehalten werden. Heute sind bei den Bürgerversammlungen ca. 180 Personen in Bütschwil und ca. 100 Personen in Ganterschwil anwesend. Die Infrastruktur (Räumlichkeiten usw.) sind für die Durchführung von Bürgerversammlungen der vereinigten Gemeinde vorhanden. Die Bürgernähe wird mit dieser Form am besten bewahrt. 

Es wird angeregt, die Bürgerversammlung jährlich alternierend in Bütschwil und Ganterschwil durchzuführen.

5.2.6.3 Exekutive / Räte

Zurzeit umfasst der Gemeinderat Bütschwil sieben Personen und jener von Ganterschwil fünf. Die Exekutive der vereinigten Gemeinde könnte aus dem Gemeindepräsidenten und vier bis sechs Gemeinderäten bestehen. Zwei bis drei Gemeinderatsmitglieder sollten aus Ganterschwil stammen. Der Gemeindepräsident sowie der Schulratspräsident werden separat gewählt. Für die Wahl der Räte und des Gemeindepräsidenten spielt das übliche politische Verfahren. 

Ein freiwilliger Proporz lässt sich rechtlich nicht verbindlich regeln, ist aber anzustreben. Die Anzahl Räte wird durch eine Vereinigung massiv reduziert.

5.2.6.4 Geschäftsprüfungskommission

Die Geschäftsprüfungskommission der vereinigten Gemeinde wird gemäss Gesetz ebenfalls fünf Mitglieder aufweisen. Sie soll Vertreterinnen und Vertreter aus Bütschwil und Ganterschwil aufweisen.

5.2.6.5 Vorteile

· In einer vereinigten Gemeinde sind weniger Behördenmitglieder nötig, was ein Sparpotenzial mit sich bringt. Das Finden wird einfacher sein.

· Bütschwil und Ganterschwil können in allen Kommissionen vertreten sein.

· Die direkte Demokratie an der Bürgerversammlung bleibt erhalten.

5.2.6.6 Nachteile

· Ganterschwil gibt mehr als Bütschwil von seiner politischen Selbständigkeit auf.

· Die Bütschwiler und Ganterschwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden neu auch gegenseitig über Anliegen des anderen Dorfes mit – die Ganterschwiler Stimme verliert aber an Gewicht.

5.2.6.7 Chancen

· Die neue Gemeindeordnung bietet die Chance, die Organisation der Gesamtgemeinde Bütschwil-Ganterschwil neu zu diskutieren und zu regeln.

· Ganterschwiler Stimmbürger können sich aktiv an der Entwicklung im Subregionszentrum Bütschwil beteiligen.

· 
Das Beispiel des Ortes Dietfurt zeigt, dass sich in Bütschwil schon bisher das kleinere Dorf voll angenommen fühlt und keine Nachteile spürt. 

5.2.6.8 Risiken

· Es sind Entwicklungen in Ganterschwil möglich, die Ganterschwil für sich alleine vielleicht nicht wünscht (z.B. Einzonungen).
5.2.7 Technische Betriebe

5.2.7.2 Werkdienst

Durch eine Vereinigung werden die Werkdienste organisatorisch unter einer zentralen Leitung zusammengeführt. Dies hat eine Optimierung der Abläufe zur Folge. Ein Konzept soll Aufgaben (mit Prioritäten) und Verantwortungen klar regeln. Besonders zu berücksichtigen ist die Schneeräumung. Die Arbeitspensen der Mitarbeitenden werden gesamthaft durch eine Vereinigung nicht kleiner.

Aus betrieblichen Gründen braucht es auch in Zukunft zwei Werkdienststandorte. Die heutigen Standorte in Bütschwil und Ganterschwil können beibehalten werden. Die beiden Kläranlagen in Bütschwil und Ganterschwil werden wie bisher weiter betrieben. 

Die Vergabe von Aufträgen an Private (z.B. Schneeräumung) soll nach der Vereinigung gleich wie heute gehandhabt werden.

Die Dorfkorporationen sind von der Vereinigung nicht betroffen.

5.2.7.3 Vorteile

· Ganterschwil profitiert vom Know-how und den Dienstleistungen der Technischen Betriebe Bütschwil.

· Bütschwil kann die Infrastruktur (Bauamt, EDV, GIS usw.) zusätzlich auslasten und die Fachspezialisten spezifischer einsetzen. Die Stellvertretung ist besser gewährleistet. 

5.2.7.4 Nachteile

· Für Bütschwil ist mit einem leichten Anstieg der Abwassergebühren zu rechnen. Diese sind in Ganterschwil wegen der ARA-Erneuerung hoch.

5.3 Schulische Aspekte

5.3.2 Gemeinsame Probleme

Die sinkenden Schülerzahlen machen beiden Primarschulgemeinden gleichermassen zu schaffen. Hieraus resultiert auch die Steigerung der Kosten pro Schüler. Der Handlungsspielraum für die Klassenorganisation sowie die Stellenplanung ist relativ klein geworden. Aufgrund der Veränderungen im Umfeld der Schulen sowie vermehrter kantonaler Vorgaben steigt zudem der Anpassungsdruck ständig. Nicht zuletzt wird auch in den Schulgemeinden die Rekrutierung von Behördenmitgliedern immer schwieriger.

5.3.3 Herausforderungen für die Zukunft

Eine Herausforderung und ein Ziel sind die Erhaltung und Sicherung der dörflichen Infrastruktur und damit die Erhaltung der bestehenden Schulstandorte bei sich verändernden demografischen Rahmenbedingungen und wachsenden Ansprüchen. Die gute Schule ist ein wichtiger Faktor in der Standortattraktivität der Gemeinde, weshalb auch der Service Public für das Schulwesen zu überprüfen ist. Wichtige Faktoren hierzu sind Transparenz, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Auch ein konzentrierter und effizienter Einsatz der finanziellen Mittel ist von grosser Bedeutung.

Die Schulen haben vermehrt gemeinsam mit den politischen Gemeinden gesellschaftliche Probleme zu lösen. Diese Problemstellungen nehmen stetig zu, weshalb nun auch auf der Stufe der Primarschulen eine Schulsozialarbeit eingeführt wird.

5.3.4 Betroffene Personengruppen

Von einer Vereinigung sind Schüler, Eltern, Lehrpersonen, Schulverwaltung, Behörden sowie die Bürgerschaft betroffen. Auf dem Gebiet der Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil werden vier Kindergärten sowie drei Primarschulen (Standorte in Bütschwil, Dietfurt und Ganterschwil) geführt. Die weitere Zukunft der Schulstandorte sowie der Lehrerstellen ist abhängig von der Entwicklung der Schülerzahlen und nicht von einer allfälligen Gemeindevereinigung. Aus anderen Vereinigungsprojekten weiss man denn auch, dass sich für Schüler und Lehrpersonen in der Regel nicht viel ändert. Die Schliessung von Schulhäusern und die Konzentration auf einen Schulstandort dürften aufgrund der aktuell bekannten Schülerzahlen kurz- bis mittelfristig weder nötig noch überhaupt möglich sein.

Bei der Bildung einer Einheitsgemeinde bietet sich bei der Schulverwaltung Potenzial zur Nutzung von Synergien. Insbesondere die Finanzverwaltungen könnten zusammengefasst und zentral organisiert werden. Bei der Hauswartung besteht kein grosses Syner​giepotenzial. Die Hauswarte wären auch weiterhin für ihre jeweiligen Schulhäuser zuständig. Dennoch würde eine vereinheitlichte Führung, ein gemeinsames Beschaffungswesen und klar geregelte Stellvertretungen zu einer Optimierung führen.

Bei den Behörden kann mit Einsparungen gerechnet werden. Anstelle von zwei Geschäftsprüfungskommissionen für die beiden Schulgemeinden wäre neu nur noch eine für die gesamte Einheitsgemeinde nötig. Anstelle von aktuell zwei Schulräten mit insgesamt zwölf Mitgliedern wäre neu nur noch ein Schulrat mit beispielsweise sieben Mitgliedern nötig. Die Pensen der beiden Schulratspräsidenten könnten zusammengelegt werden. Dies führt zwar nicht zwangsläufig zu einer Einsparung, jedoch insgesamt zu einer Qualitäts​steigerung. Ein Vertreter des Schulrates – in der Regel der Schulratspräsident – ist zugleich Mitglied des Gemeinderates. Die Bürgerversammlungen der Primarschulgemeinden würden wegfallen.

5.3.5 Mögliche Organisationsform

Nach einer Vereinigung zu einer Einheitsgemeinde würde nur noch ein Schulrat bestehen. Der Schulrat würde vermutlich in einer Volkswahl an der Urne gewählt werden. Die Geschäftsprüfungskommission umfasst die gesamte Einheitsgemeinde. 


In der Schulverwaltung lassen sich eine bessere Erreichbarkeit und damit ein besserer Service Public erreichen. In den Schulgemeinden sind derzeit zwei Schulleiter angestellt. Bei einer allfälligen Vereinigung ist sorgfältig zu prüfen, ob die Schulleitung von einer Person übernommen oder das Pensum auf zwei Personen aufgeteilt werden soll.

6 Projektkosten und Finanzierung

Wenn vor der geplanten Grundsatzabstimmung und der Aufnahme der detaillierten Abklärungen die Kosten des Gesamtprojekts beziffert werden sollen, so kann es sich dabei nur um eine grobe Schätzung handeln, die lediglich auf hypothetischen Überlegungen basiert. Mit diesen Vorbehalten gehen die Räte von der Annahme aus, dass mit Kosten für das Vereinigungsprojekt von zirka 90'000 Franken zu rechnen ist.

Aufbau und Umfang der noch zu definierenden Projektorganisation haben direkten Einfluss auf die entstehenden Kosten. Die Räte sind sich einig, dass in einem solchen Projekt die Organisation aber nicht der Kosten wegen schlank und einfach gehalten werden kann. Die verschiedenen Interessengruppen beider Gemeinden sollen in geeigneter Form eingebunden werden können.

In der Grundsatzabstimmung geht es denn auch nicht darum, gleichzeitig den notwendigen Kredit den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorzulegen. Ein erster Kredit wurde jeweils über den normalen Budgetweg an den diesjährigen Bürgerversammlungen beantragt.

Allerdings gilt es darauf hinzuweisen, dass das vorliegende Vereinigungsprojekt von den Räten nicht in erster Linie angestossen worden ist um Geld zu sparen. Zwar dürften über die ganze vereinigte Gemeinde hinweg gewisse Synergieeffekte eintreten. Diese aber jetzt schon im Detail beziffern zu wollen wäre vermessen. Zudem sollten für den Zusammenschluss nicht die finanziellen Interessen im Vordergrund stehen, sondern die Gewissheit, dass die derzeitigen und kommenden Aufgaben zum Wohl der Bevölkerung einfacher und Erfolg versprechender angegangen werden können, wenn die beiden beinahe zusammengeschmolzenen Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil diese mit vereinten Kräften angehen werden.

7 Antrag an die Bürgerschaft

Der Gemeinderat Bütschwil und der Gemeinderat Ganterschwil stellen an die Stimmbürgerschaft der Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil den Antrag, die Vereinigung der beiden Politischen Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil eingehend zu prüfen und zu diesem Zweck ein formelles Vereinigungsprojekt nach Art. 2 des Gemeindevereinigungsgesetzes zu starten.

Die Abstimmungsfrage in der Grundsatzabstim​mung lautet:

In der Politischen Gemeinde Bütschwil

Wollen Sie der Einleitung eines Vereinigungsverfahrens mit der Politischen Gemeinde Ganterschwil zustimmen und den Gemeinderat mit der Ausarbeitung eines Vereinigungsbeschlusses beauftragen?

In der Politischen Gemeinde Ganterschwil

Wollen Sie der Einleitung eines Vereinigungsverfahrens mit der Politischen Gemeinde Bütschwil zustimmen und den Gemeinderat mit der Ausarbeitung eines Vereinigungsbeschlusses beauftragen?

In der Primarschulgemeinde Bütschwil

Der Primarschulrat Bütschwil unterbreitet seiner Stimmbürgerschaft den Antrag, ihn unter den nachstehend aufgeführten Voraussetzungen mit der Einleitung eines Inkorporationsverfahrens zu beauftragen.

Das Inkorporationsverfahren beinhaltet weitere Abklärungen zur Inkorporation der Primarschulgemeinde Bütschwil in die bei einer Vereinigung der beiden Politischen Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil neu entstehende Gemeinde.

Der Auftrag an den Primarschulrat zur Einleitung des Inkorporationsverfahrens wird unter den Bedingungen erteilt, dass erstens die beiden Politischen Gemeinden der Einleitung eines Vereinigungsverfahrens zustimmen und zweitens auch die Primarschulgemeinde Ganterschwil die Einleitung eines Inkorporationsverfahrens befürwortet.

In der Primarschulgemeinde Ganterschwil

Der Primarschulrat Ganterschwil unterbreitet seiner Stimmbürgerschaft den Antrag, ihn unter den nachstehend aufgeführten Voraussetzungen mit der Einleitung eines Inkorporationsverfahrens zu beauftragen.

Das Inkorporationsverfahren beinhaltet weitere Abklärungen zur Inkorporation der Primarschulgemeinde Ganterschwil in die bei einer Vereinigung der beiden Politischen Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil neu entstehende Gemeinde.

Der Auftrag an den Primarschulrat zur Einleitung des Inkorporationsverfahrens wird unter den Bedingungen erteilt, dass erstens die beiden Politischen Gemeinden der Einleitung eines Vereinigungsverfahrens zustimmen und zweitens auch die Primarschulgemeinde Bütschwil die Einleitung eines Inkorporationsverfahrens befürwortet.

Bütschwil/Ganterschwil, 6. August 2010
Namens des Gemeinderates Bütschwil
Der Gemeindepräsident:

Karl Brändle

Der Ratsschreiber:

Peter Minikus

Namens des Primarschulrates Bütschwil
Der Schulratspräsident:

Albert Studer

Die Ratsschreiberin:

Rita Peinhopf




Namens des Gemeinderates Ganterschwil
Der Gemeindepräsident:

Othmar Gerschwiler

Die Ratsschreiberin:

Praxedis Facci

Namens des Primarschulrates Ganterschwil
Der Schulratspräsident:

Felix Hess

Die Ratsschreiberin:

Diana Fari
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